
Von Dr. Norbert Seeger
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Mit dem neuen Steuergesetz, das am
1. Januar 2011 in Kraft getreten ist, hat
sich das Fürstentum Liechtenstein ein
attraktives, wettbewerbstaugliches und
leistungsfähiges Steuergesetz gegeben.
Die Reform des Steuerrechts knüpft an
die Steuertradition Liechtensteins mit
niedriger Besteuerung an, erfüllt aber
auch die Anforderungen internationaler
Kompatibilität und europarechtlicher
Konformität. Das Steuergesetz erhöht
die Standortattraktivität Liechtensteins
mit der Einführung einer Flat-Rate für
tätige Unternehmen und der steuer -
lichen Privilegierung von Privatvermö-
gensstrukturen.

Liechtenstein setzte sich für die
Steuerreform das Ziel, das bestehende
Steuergesetz nach den modernsten Er-
kenntnissen der internationalen Steuer-
wissenschaften an die veränderten wirt-
schaftlichen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen im Inland und im Ausland
anzupassen. Damit soll gewährleistet
werden, dass der Kleinstaat auch in
 Zukunft über ein international wett -
bewerbsfähiges Steuersystem verfügt.
Die weiterhin attraktive Besteuerung
von tätigen Unternehmen sowie von
vermögensverwaltenden Strukturen
wie Stiftungen, Anstalten und Trusts
wird es Liechtenstein erlauben, sich 
als Wirtschaftsstandort und Finanzplatz

international erfolgreich zu positionie-
ren. Das Reformprojekt richtete sich
zudem nach dem Grundsatz der Auf-
kommensneutralität, indem nicht zu-
sätzliche Einnahmen für den Staats-
haushalt im Mittelpunkt der neuen
Steuergesetzgebung standen. Vielmehr
wird eine massvolle Besteuerung als
 Investition in die Zukunft betrachtet,
die zur Erhöhung der Standortattrakti-
vität Liechtensteins im internationalen
Steuerwettbewerb beitragen soll. 

Neben der unternehmerfreundli-
chen Ausgestaltung zeichnet sich das
Steuergesetz auch durch Vereinfachun-
gen bei der Besteuerung natürlicher
Personen aus. Auf die Besteuerung von
Kapitalgewinnen sowie auf die Erhe-
bung der Nachlass-, Erbanfalls- und
Schenkungssteuer wurde verzichtet. 

Internationale Kompatibilität
Vor dem Hintergrund der internationa-
len Steuerdebatte und dem massiven
Druck einiger einflussreicher Länder
auf «Steueroasen» waren für Liechten-
stein die internationale Kompatibilität
und die europarechtliche Konformität
des neuen Steuerrechts von grosser Be-
deutung. Damit wurden Voraussetzun-
gen geschaffen, um von den Chancen
und Vorteilen zu profitieren, die sich
aus den internationalen Bestrebungen
ergeben, grenzüberschreitende Zusatz-
belastungen zu vermeiden. Über die
Verbesserung der Rahmenbedingungen
wird es möglich, an der Anwendung
steuerlicher EU-Richtlinien – wie etwa
der Mutter-Tochter-Richtlinie oder der
Fusions-Richtlinie für Unternehmen –
partizipieren zu können.

Besondere Berücksichtigung im
neuen Steuerrecht fanden die Vorgaben
des EWR-Abkommens, womit Liech-
tenstein über ein rechtssicheres und ver-
lässliches Steuergesetz verfügt, das dis-
kriminierungs- und beschränkungsfrei
ausgestaltet ist. Auf die Weiterführung
von Sonderregelungen, wie die Erhebung
der Besonderen Gesellschaftssteuer auf
Sitz- und Holdinggesellschaften, wurde
verzichtet, um nicht Gefahr zu laufen,
dass diese Besteuerung von der EFTA-
Überwachungsbehörde als staatliche
Beihilfe eingestuft wird.

Flat-Rate für Unternehmen
Die Reform des Steuerrechts stärkt die
Position Liechtensteins im internatio-
nalen Standortwettbewerb, zu dessen
wichtigsten Standortfaktoren die Steu-
ersätze für Unternehmen zählen. In
Liechtenstein steuerpflichtige juristi-
sche Personen, die gewerblich tätig sind,
unterliegen nur noch der Ertragssteuer.
Auf die Erhebung der bisherigen Kapi-
talsteuer und auf die Einhebung einer
Couponsteuer auf Wertpapiere wurde
verzichtet. Für die neu geregelte Er-
tragssteuer legte Liechtenstein einen
einheitlichen Steuersatz von 12,5% fest,
was eine attraktive Voraussetzung für
die Ansiedlung wertschöpfungsinten -
siver Industrie- und KMU-Betriebe
 bildet. Diese moderate Ertragsbesteue-
rung wird kombiniert mit einer umfas-
senden Freistellung von Beteiligungs-
erträgen sowie von Beteiligungsgewin-
nen. Mit dem Eigenkapital-Zinsabzug,
der in Zeiten wirtschaftlicher Schwie-
rigkeiten zu einer deutlichen Steuerent-
lastung führt, wurde die bestehende
 Ungleichbehandlung von Fremd- und
Eigenkapital beseitigt. Für konzernver-
bundene Unternehmen führt das neue
Steuergesetz eine moderne Gruppenbe-
steuerung ein, die es erlaubt, die Ver-
luste innerhalb eines nationalen oder in-
ternationalen Konzerns in derselben Pe-
riode auszugleichen. Mit dieser neuen
Art der Besteuerung gewinnt Liechten-
stein als Standort für gewerblich tätige
Verbandspersonen die steuerliche At-
traktivität zurück, die durch Steuersatz-
senkungen in verschiedenen Ländern
zum Teil eingebüsst worden war. 

Attraktive Vermögensverwaltung
Für den Finanzplatz Liechtenstein ist
die Attraktivität für vermögensverwal-
tende Strukturen von zentraler Bedeu-
tung. Liechtenstein legte mit dem neuen
Steuergesetz denn auch ein besonderes
Augenmerk auf die Besteuerung ver-
schiedener Arten vermögensverwalten-
der Strukturen, insbesondere Stiftun-
gen, Anstalten und Trusts. Aber auch
andere Verbandspersonen wie Aktien-
gesellschaften können durch vermögen-
de Privatpersonen dazu genutzt werden,
Teile ihres Vermögens zu verwalten.
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Solche Verbandspersonen werden im
neuen Steuergesetz als Privatvermö-
gensgesellschaften (PVGs) qualifiziert,
wenn sie ausschliesslich für Privatper-
sonen vermögensverwaltend tätig sind
und keine wirtschaftliche Tätigkeit aus-
üben. Die bisher erhobenen Besonderen
Gesellschaftssteuern werden durch ein
europarechtskonformes sowie interna-
tional einheitlich ausgestaltetes, attrak-
tives Besteuerungskonzept ersetzt. Die
verschiedenen Formen von Fonds oder
Investmentunternehmen, in denen eine
Vielzahl von Anlegern ihre Vermögens-
anlage bündeln kann, werden ebenso
wie die personenrechtlichen Gemein-
schaften auf der Grundlage des steuer-
lichen Transparenzprinzips interna -
tional kompatibel besteuert. Dadurch
verfügt der international ausgerichtete
Finanzplatz Liechtenstein weiterhin
nicht nur über ein international wett -
bewerbsfähiges und attraktives, son-
dern auch über ein den europarecht -
lichen Anforderungen entsprechendes
und damit europarechtlich anerkanntes
Steuersystem.

Wirtschaftlich nicht tätige Gesell-
schaften für Vermögensanlagen einzel-
ner Personen werden als neu geschaf -
fene Privatvermögensgesellschaften
 ei  nem attraktiven Besteuerungsregime
unterstellt. Die verschiedenen Formen
von Investmentunternehmen oder
Fonds unterstehen ebenfalls einer inter-
national kompatiblen Besteuerung. Pri-
vate-Equity-Gesellschaften unterliegen
entweder der Ertragsbesteuerung oder
werden bei Erfüllung der erforderlichen
Voraussetzungen als Privatvermögens-
gesellschaften besteuert.

Mit den Privatvermögensstrukturen
als neuem Steuersubjekt wird dem
 Finanzplatz Liechtenstein nach der Auf-
hebung der Besonderen Gesellschafts-
steuer ein attraktives Modell für die Be-
steuerung von vermögensverwaltenden
Strukturen zur Verfügung gestellt. Die
Steuerreform insgesamt erhöht, insbe-

sondere auch in Verbindung mit dem
ebenfalls neuen Stiftungsrecht, die At-
traktivität des Finanzplatzes Liechten-
stein für ausländische Anleger. 

Wettbewerbsfähiges Steuersystem
Liechtenstein hat mit der Generalrevi-
sion des aus dem Jahre 1961 stammen-
den Steuergesetzes eine historische und
in die Zukunft weisende Steuergesetz-
reform beschlossen. Durch die mit dem
Europarecht kompatible Ausgestaltung
des neuen Steuerrechts erhöht sich die
Rechtssicherheit für Kunden und Fi -
nanz intermediäre. Im Ergebnis verfügt
der international ausgerichtete Wirt-
schaftsstandort und Finanzplatz Liech-
tenstein über ein international wettbe-
werbsfähiges Steuersystem, das sowohl
für gewerblich tätige Unternehmen als
auch für Holdinggesellschaften attrak-
tiv ist. Das neue Steuersystem ermög-
licht es Liechtenstein, sich weiterhin als
international erfolgreicher Wirtschafts-
standort und Finanzplatz zu positionie-
ren. 

Mit Mindestertragssteuer bleibt
Liechtenstein attraktiv
Für den Finanzplatz Liechtenstein ist
die Attraktivität als Standort für Stif-
tungen, Anstalten und Trusts von ent-
scheidender Bedeutung. Das neue Steu-
ergesetz hat auf diese verschiedenen
vermögensverwaltenden Strukturen ein
besonderes Augenmerk gelegt. Die Be-
sondere Gesellschaftssteuer, die auf-
grund der Gefahr einer Verletzung des
EWR-Verbots staatlicher Beihilfen auf-
gehoben wurde, wird ersetzt durch eine
Mindestertragssteuer von 1’200 Fr. pro
Jahr. Dieser Besteuerung werden ins-
besondere jene Gesellschaftsformen
unterliegen, die als wirtschaftlich nicht
tätige Privatvermögensgesellschaften
für die Vermögensanlage einzelner Per-
sonen gegründet wurden. Mit der mass-
vollen Erhöhung der Mindestertrags-
steuer auf 1’200 Fr. pro Jahr im Ver-

gleich zur bisherigen Besonderen Ge-
sellschaftssteuer von 1‰ des einbezahl-
ten Kapitals bzw. investierten Vermö-
gens oder mindestens 1’000 Fr. bleibt
Liechtenstein als Standort für PVGs at-
traktiv. Experten gehen davon aus, dass
sich ein überwiegender Teil der Ver-
bandspersonen, die in der Vergangen-
heit der Besonderen Gesellschaftssteuer
unterlagen, als PVGs qualifizieren wird.

Privatvermögensgesellschaften
Die Steuerreform legte besonderen
Wert auf die Erhaltung der Attraktivität
Liechtensteins für die Verwaltung von
Vermögen. Stiftungen, Trusts und An-
stalten liechtensteinischen Rechts, aber
auch andere Verbandspersonen wie Ak-
tiengesellschaften, können durch ver-
mögende Privatpersonen dazu genutzt
werden, Teile ihres Vermögens zu ver-
walten. Solche Verbandspersonen kön-
nen als Privatvermögensgesellschaften
qualifiziert werden, wenn sie aus-
schliesslich für die Vermögensverwal-
tung von Privatpersonen tätig sind und
keine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben.

PVGs unterliegen nicht der norma-
len Ertragssteuer, doch werden diese
Gesellschaften der Mindestertragssteu-
er von 1’200 Fr. pro Jahr unterstellt. Die
Besteuerung der qualifizierten Privat-
vermögensgesellschaften ist auf eine
neue, mit den Bestimmungen des
EWR-Abkommens konforme Basis ge-
stellt worden.

Die Einführung eines besonderen
Steuerregimes für wirtschaftlich nicht
tätige, nur vermögensverwaltende Pri-
vatvermögensgesellschaften sichert die
Attraktivität Liechtensteins als Standort
für Vermögensverwaltungen. Kollek -
tive Kapitalanlagen sowie Spezialfonds
für qualifizierte Anleger sind nicht steu-
erpflichtig, sondern die Besteuerung er-
folgt auf der Ebene der Anteilsinhaber
in deren Wohnsitzstaat. Auch auf Pri-
vate-Equity-Gesellschaften als Kom-
manditgesellschaften findet dieser
Grundsatz steuerlicher Transparenz An-
wendung. Als juristische Personen un-
terliegen Private-Equity-Gesellschaften
entweder der normalen Ertragsbesteue-
rung oder sie können bei Erfüllung der
gesetzlichen Voraussetzungen als Pri-
vatvermögensgesellschaften besteuert
werden. 

www.seeger.li
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Die internationalen Finanzmärkte waren in der ersten Jahreshälfte 2010
von Unsicherheiten geprägt, die auch Einfluss auf den Finanzdienst -
leistungsbereich Liechtensteins ausübten. Nach den Mehrwertsteuer -
daten gingen die Umsätze im ersten Semester zurück, doch verzeichneten
die drei grössten Bankengruppen in diesem Zeitraum den ersten Netto-
Neugeld-Zufluss seit zwei Jahren. Den Banken flossen Netto-Neugelder
in Höhe von 2,3 Mrd. Fr. zu.
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